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Kurzfassung 

In den 1960er Jahren waren die EU-Mitgliedsstaaten Pioniere bei der Nutzung der 
MwSt anstelle verschiedenster Umsatzsteuersysteme, die damals in Verwendung 
waren. Mit den Jahren wurde die MwSt zu einer der Hauptertragsquellen für alle 
Mitgliedstaaten, und 2009 war sie bereits auf 784 Mrd. Euro jährlich gestiegen – 6,6 % 
des BIP der EU und 17,3 % aller erhobenen Steuern. 
 
Natürlich lautet eine wichtige Frage, wie gut die MwSt funktioniert, vor allem, da sie 
als Werkzeug für den Konsolidierungskurs gilt, der derzeit in weiten Teilen Europas 
stattfindet (oder stattfinden soll). Je höher die MwSt ist, desto wichtiger ist es, sie 
richtig aufzubauen. Und umgekehrt hat die Tatsache, ob die MwSt gut funktioniert, 
erheblichen Einfluss auf die Frage, ob sie die richtige Steuer für weitere Erträge ist. 
 
Die MwSt besitzt zunächst einmal viele wünschenswerte Eigenschaften. Sie sollte Spar- 
und Investitionsentscheidungen, Produktionsmuster, Handel und Wettbewerbsfähigkeit 
nicht behindern – auch wenn sie die langfristige Wachstumsrate wohl nicht erhöhen 
kann. Auch wenn der Endverbrauch von Umsatzsteuern auf eher umständliche Weise 
erfolgt (sie wird auf alle Transaktionen erhoben, wobei eingetragene Unternehmen die 
auf Materialeinsatz gezahlte MwSt zurückfordern können), hat dies auch Vorteile: 
Verkäufer müssen nicht zwischen Unternehmen und Endverbrauchern unterscheiden. 
Dies reduziert die Möglichkeit und den Reiz daran, Steuern zu hinterziehen. Die 
wünschenswerten Eigenschaften zeige sich häufig im geltenden EU MwSt-System: Es 
lässt sich viel zu seinen Gunsten sagen. 
 
Das EU MwSt-System hat aber auch mehrere Schwächen. Teilweise aufgrund des 
wirtschaftlichen Umfeldes, in dem die MwSt anfällt und das sich seit Einführung der 
wichtigsten Eigenschaften des Systems beträchtlich verändert hat. Die Art der 
geschäftlichen Aktivitäten hat sich weiterentwickelt. Der internationale Handel ist 
beträchtlich gestiegen – teilweise in schwer zu besteuernden Dienstleistungsbereiche – 
und die internationalen Grenzen innerhalb des einheitlichen europäischen Marktes 
wurden 1993 aufgehoben. Die Technologie hat sich sowohl bei der Methode der 
Besteuerung wie auch bei der Natur der zu besteuernden Gegenstände verändert. In den 
letzten zwei Jahrzehnten wurde stückchenweise politisch versucht, die Funktionsweise 
des MwSt-Systems angesichts dieser Entwicklungen zu verbessern, viele grundlegende 
Probleme blieben jedoch unadressiert. Eine radikalere Neugestaltung des MwSt-
Systems könnte die signifikanten Beschränkungen des aktuellen Systems aufzeigen und 
dafür sorgen, dass die MwSt ihr Potential als wirtschaftlich effiziente Steuer, die sie 
eigentlich sein könnte, auch ausschöpfen kann. Darüber hinaus zeigen Erfahrungen aus 
Neuseeland und anderen Ländern, das seine solche Reform möglich ist. Mit ihrem 
Grünbuch hat die Europäische Kommission im Dezember 2010 eine Debatte über eine 
umfassendere Reform eingeleitet, das EU MwSt-System einfacher, solider und 
effizienter zu gestalten. 
 
Um diesen Prozess zu vereinfachen, widmet sich dieser Bericht einer rückwirkenden 
Bewertung der wirtschaftlichen Folgen der relevantesten Elemente des aktuellen EU 
MwSt-Systems. Um politische Entscheidungen treffen zu können, heißt es Alternativen 
zu vergleichen: die beiden unterschiedlichen Strukturen der MwSt, und die MwSt im 
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Vergleich mit anderen Steuern. Mit dem Aufbau und der Analyse alternativer 
Richtlinien beschäftigen wir uns in zukünftigen Studien.  
 
Was sind nun aber die Hauptschwächen und –probleme des aktuellen EU MwSt-
Systems?  
 
Die Ausnahmen sind die offensichtlichsten und vermutlich auch die wirtschaftlich 
schädlichsten. Wo es sie gibt, ist die MwSt nicht länger eine Konsumsteuer, wie 
ursprünglich geplant. Das führt zu erheblichen Verzerrungen bei den Entscheidungen 
von Unternehmen, ob sie sich selbst versorgen oder Waren und Dienstleistungen auf 
dem Markt erwerben. Auch der Wettbewerb zwischen Firmen mit und ohne 
Umsatzsteuerpflicht und zwischen verschiedenen EU-Ländern wird verzerrt. Vor allem 
aber führt dies zu erhöhtem administrativem Aufwand und höheren Kosten für die 
Firmen, die ihre Vorsteuer den verschiedenen besteuerten und von der Steuer 
ausgenommenen Transaktionen zuordnen müssen. Durch diese Mechanismen 
reduzieren Ausnahmeregelungen die Produktivität und den Ertrag, verhindern einen 
einheitlichen Markt und reduzieren die internationale Wettbewerbsfähigkeit wichtiger 
europäischer Branchen. Wenn Finanzdienstleistungsunternehmen beispielsweise die 
Umsatzsteuer auf Ihre Einnahmen zurückfordern könnten, würden die Kosten für 
Finanzdienstleistungen für Unternehmen in den vier größten Ländern des europäischen 
Raums (Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien) um rund 3-5 % reduziert, was zu 
einem durchschnittlichen Anstieg um 0,16 % ihrer internationalen 
Preiswettbewerbsfähigkeit führen würde. Das Reduzieren der Anzahl an Ausnahmen 
wäre also ein doppelter Gewinn für die Regierungen: Zusätzliche Erträge, die zur 
Reduzierung des MwSt-Satzes oder anderer Steuern genutzt werden könnten, und 
Reduzierung der Kredite oder Erhöhen der Ausgaben.  
 
Die Nutzung reduzierter Steuersätze verursacht jedoch ebenso Probleme, wenn auch in 
geringerem Ausmaß. Ein reduzierter Steuersatz oder gar keine Steuer kann progressiv 
sein und genutzt werden, um die verstärkte Nutzung von Waren und Dienstleistungen 
zu fördern, die günstig für die Gesellschaft sind. Aufgrund der Struktur der MwSt sind 
jedoch nur sehr wenige Werkzeuge so gut ausgerichtet, dass sie sich für diese Ziele 
nutzen lassen. Darüber hinaus erhöhen sie die Komplexität des Systems – und damit 
auch die Verwaltungs-, Prozess- und Einhaltungskosten. Dies wiederum verzerrt das 
Muster der Haushaltsausgaben und reduziert den Wohlfahrtswert. Unsere Schätzungen 
haben tatsächlich ergeben, dass es prinzipiell möglich wäre, reduzierte und Steuersätze 
von 0 % aufzuheben und alle Haushalte zu entschädigen. Trotzdem blieben noch 
Erträge übrig. In der Praxis wäre es nicht möglich, alle Haushalte exakt zu 
entschädigen, aber Änderungen an der direkten Besteuerung und Übertragungen 
könnten dazu verwendet werden, ärmere Haushalte abzusichern und andere anfällige 
Gruppen mit einem Durchschnittswert zu entschädigen.  
 
Aber die Komplexität des MwSt-Systems – teils aufgrund der verschiedenen 
Steuersätze - und die Abweichungen in der Handhabung in verschiedenen EU-Ländern 
sorgen auch weiterhin für erhebliche Konformitätskosten.  Dies betrifft insbesondere 
kleinere Unternehmen, weswegen wir maßgebliche Schwellwerte für die MwSt-
Anmeldung als Form der MwSt-Befreiung für gerechtfertigt halten: sie reduzieren die 
Belastung für die kleinsten Unternehmen. Eine beträchtliche Komplexität ergibt sich 
jedoch auch für diejenigen, die grenzübergreifend gewerblich tätig sind, auch wenn wir 
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Ansätze zur Vereinfachung der MwSt-Handhabung im Dienstleistungsbereich 
begrüßen. Besonders besorgniserregend sind die zahlreichen Unterschiede zwischen 
den Mitgliedsstaaten bei den Verwaltungsverfahren im MwSt-Bereich: Durchschnittlich 
müsste sich ein Unternehmen, das in zwei der EU15-Mitgliedsstaaten Handel treibt, mit 
11 dieser Unterschiede auseinander setzen. Derartige EU-internen Unterschiede sorgen 
für Handelskosten, die die Entwicklung des internen Marktes stören und 
grenzübergreifenden Handel behindern. Unsere Schätzungen gehen davon aus, dass 
eine Reduzierung von 10 % bei den Unterschieden in den MwSt-Verfahren den EU-
internen Handel um bis zu 3,7 % steigern und das BIP um 0,4 % erhöhen könnte, auch 
wenn diese Schätzungen vermutlich ziemlich an der Obergrenze der tatsächlichen 
Auswirkungen liegen. Die Harmonisierung von Verfahren und das Beschränken von 
Unterschieden in den MwSt-Sätzen, beziehungsweise allgemein das Reduzierung von 
Konformitätskosten, scheinen lohnenswerte Ziele zu sein. 
 
Aber die Höhe der Hinterziehungen bleibt Anlass zur Sorge. Die ‚MwSt-Lücke‛, d.h. 
die Lücke zwischen tatsächlichen MwSt-Erträgen und dem, was bei voller Einhaltung 
möglich wäre, ist groß. Sie wird für 2006 auf durchschnittlich 12 % der 
Verbindlichkeiten geschätzt. Natürlich wird MwSt am häufigsten bei Transaktionen der 
Schattenwirtschaft umgangen, die nicht erfasst werden, gefolgt von Betrugsfällen durch 
zu geringe Angaben bei den zu versteuernden Umsätzen oder durch überhöhte MwSt-
Erstattungsforderungen auf Geschäftsausgaben. Auch der Betrug durch eine 
vorgetäuschte Insolvenz ist ein Problem, wenn auch die neuen Maßnahmen das 
Ausmaß dieser Fälle reduziert haben. Es ist unwahrscheinlich, dass sich Betrugsfälle 
der Schattenwirtschaft durch geringere Steuersätze auf die nicht erfassten 
Transaktionen reduzieren lassen, denn es bleibt attraktiv, die entsprechende 
Einkommenssteuer zu hinterziehen. 
 
Während die meisten Betrugsfälle im MwSt-Bereich im Inland erfolgen, sind mit dem 
grenzübergreifenden Handel spezielle Formen des Betrugs verbunden, vor allem 
„Karussellgeschäfte“ (MTIC). Diese entstehen durch die Unterbrechung der 
‚Verfolgungsspur’ der MwSt an den Grenzen und den Null-Prozent-Satz auf Exporte. 
Mögliche Strategien zur Umgehung solcher Probleme reichen von der verstärkten 
Nutzung von ‚umgekehrten Gebühren’ (bei denen der Käufer und nicht der Verkäufer 
verantwortlich für die Meldung der Steuerschuld ist) bis zu radikaleren Ansätzen wie 
das Abschaffen des Null-Prozent-Satzes auf Exporte und einem System wie ‚VIVAT’, 
bei dem ein einheitlicher Steuersatz für alle Transaktionen zwischen Unternehmen gilt. 
Da die Konformitätskosten für grenzübergreifenden Handel bereits hoch sind, den 
Handel verzerren und das BIP reduzieren, wie wir weiter oben gesehen haben, sollten 
Anstrengungen unternommen werden um sicherzustellen, dass Ansätze zur Erhöhung 
der Einhaltung diese nicht noch weiter erhöhen. Damit haben die verstärkte 
Kooperation, der Austausch von Daten und gemeinsame Betrugsverhinderung  
zwischen den Finanzbehörden der verschiedenen Mitgliedsstaaten oberste Priorität. 
 
Eine gute Messung der Höhe der Fehlbeträge einer einfachen, einheitlichen MwSt ist 
das MwSt-Ertragsverhältnis, das uns verrät, dass 2008 die tatsächlichen MwSt-Erträge 
bei nur 58,1 % dessen lagen, was eingenommen worden wäre, wenn der gesamte 
Konsum erfolgreich mit dem Standard-MwSt-Satz besteuert worden wäre. Oder 85,4 % 
der Summe, die eingenommen worden wäre, wenn der gesamte Konsum der Haushalte 
erfolgreich besteuert worden wäre und der Konsum der Regierung nicht besteuert 
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worden wäre. Dies zeigt, dass als Fazit Steuerbefreiungen, reduzierte Steuersätze und 
verschiedene Formen der Nicht-Einhaltung die Summe der MwSt, die tatsächlich 
erhoben wird, erheblich reduzieren.  
 
Wir werden uns nun diese einzelnen Funktionen und Probleme näher ansehen, sowie 
einige weitere. 

Besteuerung des Handels und des Binnenmarktes (Kapitel 3) 

Allgemein sollte eine MwSt auf Basis des Bestimmungsortes, d.h. ein System, bei dem 
die für Waren und Dienstleistungen anfallende MwSt abhängig ist von dem Land, 
indem diese Artikel verbraucht werden, die Handelsmuster innerhalb des einheitlichen 
europäischen Marktes nicht verzerren, da die Artikel mit dem selben Steuersatz 
besteuert werden, unabhängig von ihrem Herkunftsort. Das Einsetzen des Prinzips des 
Bestimmungsortes kann problematisch sein, denn es führt zu Verzerrungen im Handel 
und zu möglicherweise höheren Konformitätskosten. 
 
Entwicklungen an den Produktmärkten (wie digitale Downloads), die Abschaffung der 
Grenzen innerhalb der EU 1993 und die Tatsache, dass die MwSt-Behandlung bei 
Dienstleistungen stärker an die MwSt-Behandlung bei Waren angeglichen wurde, 
haben die Bedeutung der Unterschiede zwischen Waren und Dienstleistungen reduziert, 
was die Steuerpolitik angeht. Die zentrale Unterscheidung erfolgt immer mehr im 
Handel zwischen Business-to-Business (B2B) und Business-to-Consumer (B2C).  
 
Bei den meisten B2B-Geschäften fällt keine MwSt für Exporte an, während Importe der 
im importierenden Land geltenden MwSt unterliegen. Im Prinzip verhindert diese 
Anwendung des Prinzips des Bestimmungsortes die Verzerrung von Handelsmustern.  
 
Der Handel mit Dienstleistungen ist traditionell eher problematisch für das MwSt-
System. Es wurden komplexe und verschiedenste Regeln zum ‚Erfüllungsort’ 
entwickelt, um die ordnungsgemäße Steuererhebung sicherzustellen. Dies führte zu 
einer erheblichen Demotivation des Handels durch die erhöhten Konformitätskosten. Es 
wurde allerdings noch wahrscheinlicher, dass sie in verschiedenen Ländern 
unterschiedlich ausgelegt und angewendet würden, und sie erhöhten das Potential für 
eine Doppel- oder Nullbesteuerung, bei der beide Länder oder kein Land die 
Besteuerungsrechte für die Lieferung fordern. Regeln, um dies zu verhindern, existieren 
bereits, aber aus der rechtlichen Fachliteratur lässt sich entnehmen, dass sie bisher nicht 
immer zufrieden stellend funktioniert haben. Glücklicherweise wurden diese Probleme 
durch Reformen in den letzten zwei Jahren beträchtlich reduziert. Dies bedeutet, dass 
ein Großteil der B2B-Dienstleistungen nun im Heimatland des Kunden zu dem dort 
geltenden MwSt-Satz besteuert wird. 
 
Der Hauptnachteil der Nichtbesteuerung von Exporten und Besteuerung von Importen – 
des Ansatzes, der nun für die meisten B2B-Dienstleistungen sowie Waren genutzt wird 
– ist das Durchbrechen der MwSt-‚Kette’ (die Zusammenstellung der MwSt aus 
Einzelteilen von Handeltreibenden im Laufe der Lieferkette), das neue Risiken bei der 
Umsetzung birgt. Maßnahmen zur Minderung dieses Umsetzungsrisikos konnten 
Steuerhinterziehungen begrenzen, die ansonsten stattgefunden hätten, sind aber auch 
einer der vielen Gründe für die höheren Konformitätskosten für grenzübergreifende 
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Geschäfte und erzeugen eine Barriere für den Handel. Daher ist es unwahrscheinlich, 
dass die derzeitige Struktur die beste Politik darstellt: Auch wenn es nicht im Rahmen 
dieses Berichts liegt, eine alternative Politik vorzuschlagen, möchten wir anmerken, 
dass viele Vorschläge existieren. So auch verbesserte grenzübergreifende 
Überprüfungen, oder radikalere wie die ‚VIVAT’ (d. h. das Einrichten eines 
gemeinsamen EU MwSt-Satzes für den B2B-Handel).  
 
Der B2C-Handel fällt in zwei grobe Kategorien, die jeweils ihre eigenen 
Schwierigkeiten haben. 
 
Grenzübergreifender Einkauf, Fernabsatz in kleinem Umfang und einige B2C-
Dienstleistungen werden am Standort des Lieferanten besteuert. In diesen Fällen kann 
die Möglichkeit des Verbrauchers, zwischen Lieferanten mit unterschiedlichen MwSt-
Sätzen zu wählen, zu wirtschaftlich ineffizienten Ergebnissen führen, bei denen die 
Ressourcen verschwendet werden. Denn die Wahl des Verbrauchers, und damit auch 
der Wettbewerb zwischen Firmen und der Standortentscheidung von Firmen, werden 
eher von der Steuer beeinflusst als von kommerziellen Faktoren. Aufgrund des relativ 
kleinen betroffenen Handelsflusses sind jedoch auch die wirtschaftlichen Kosten eher 
gering. Darüber hinaus ist für uns nicht deutlich geworden, dass die bestehenden 
Arrangements verbessert werden könnten: Dem Kunden die an seinem Wohnsitz 
geltende MwSt zu berechnen würde die Konformitätskosten deutlich erhöhen und wäre 
in der Praxis nicht umsetzbar, speziell für den grenzübergreifenden Einkauf.  
 
Der Fernabsatz über die Fernabsatz-Grenzwerte des Ziellandes hinaus (entweder 35.000 
oder 100.00 Euro) und einige B2C-Dienstleistungen werden anhand des Standortes des 
Kunden besteuert. Dies ist hilfreich und verhindert die größten Ertragsverluste und 
Verzerrungen, die entstehen könnten, wenn alle B2C-Verkäufe am Standort des 
Verkäufers besteuert würden. Die Notwendigkeit, dass sich Verkäufer für die MwSt in 
allen Mitgliedsstaaten anmelden, in denen sie substantielle Verkäufe tätigen, kommt 
noch zu der Erfüllungspflicht für Unternehmen hinzu, die grenzübergreifend handeln. 
Das Fernabsatzsystem kann auch für die Regierung schwer umzusetzen sein, da die 
Steuerbehörden im Zielland (in dem die MwSt fällig wird) keine gerichtliche Handhabe 
über Lieferanten in anderen Mitgliedsstaaten haben. 

MwSt-Befreiungen und die Besteuerung kleiner Unternehmen (Kapitel 3 und 11) 

Befreiungen, bei denen die MwSt nicht auf Verkäufe erhoben wird, bei denen sie aber 
auch nicht für Materialeinsatz-Käufe zurückgefordert werden kann, laufen komplett 
gegen die Logik der MwSt als Verbrauchssteuer und sind wirtschaftlich in vielerlei 
Aspekten höchst ineffizient: 
• Sie führen dazu, dass B2C-Verkäufe zu gering und B2B-Verkäufe zu hoch 

besteuert werden.  
• Sie bieten Firmen einen Anreiz, ihren eigenen Materialeinsatz zu liefern (oder ihn 

vertikal zu integrieren), anstatt ihn zu kaufen, um so die Summe ihrer 
unwiederbringlichen Vorsteuer zu reduzieren.  

• Sie erzeugen Verzerrungen im Wettbewerb, wenn von der Steuer befreite Firmen 
im Wettbewerb zu besteuerten Firmen stehen oder wenn konkurrierende Firmen in 
verschiedenen EU-Ländern verschiedene Kosten tragen müssen, weil ihnen 
verschiedene MwSt-Sätze auf ihren Materialeinsatz berechnet werden.  
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• Teilweise Befreiung – eine weit verbreitete Situation, bei der einige der Aktivitäten 
einer Firma befreit und einige nicht befreit sind, führen zu der Notwendigkeit, die 
Materialeingänge den befreiten und nicht befreiten Aktivitäten zuzuordnen. Dies 
verursacht spezielle Probleme, erhöht die Konformitätskosten der Firma durch die 
Bestimmung der korrekten Zuordnungen und erzeugt Möglichkeiten der 
Steuerumgehung (und die entsprechenden Arbeit für die Regierungen durch 
Bekämpfungsmaßnahmen gegen Steuerhinterziehung). Die Abweichungen in den 
verschiedenen Ländern bei der Zuordnungsmethode der Materialeinsätze kann auch 
eine geschäftshemmende Wirkung haben, die die Kosten für grenzübergreifende 
Verkäufe erhöht werden. 

 
Trotz dieser Probleme werden große Bereiche der wirtschaftlichen Aktivität 
steuerbefreit oder liegen (in ähnlicher Weise) außerhalb des Geltungsbereichs der 
MwSt. Die effektive Befreiung großer Teile des öffentlichen Sektors und der 
Dienstleistungen im öffentlichen Interesse ist eine klare Schwäche des EU MwSt-
Systems mit nur geringer Rechtfertigung (wenn solche Dienstleistungen als 
gesellschaftlich wünschenswert betrachtet werden, können sie auf wirtschaftlich 
weniger schädigende Weise unterstützt werden).  
 
Die Befreiung von Finanzdienstleistungen ist ähnlich schädigend und finanziell 
kostspielig (geschätzt rund 11 Mrd. Euro entgangene MwSt-Einnahmen allein in 
Großbritannien). Die MwSt erhöht die Produktionskosten, bringt EU-
Finanzdienstleister im Vergleich zum Finanzdienstleistungssektor außerhalb der EU in 
eine wettbewerblich negative Position und hat einen stufenförmigen Effekt, der andere 
Inlands- und die Exportpreise erhöht. Einnahmen-Ausgaben-Berechnungen für die vier 
größten EMU-Länder (Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien) zeigen, dass die 
nicht erstattungsfähige MwSt die Kosten für mittlere Einsätze des 
Finanzdienstleistungssektor um durchschnittlich 6,9 % erhöht. Die Möglichkeit für 
Finanzdienstleistungsunternehmen, sich die MwSt auf ihren Materialeinsatz 
zurückzuholen, würde EU-Firmen daher wettbewerbsfähiger machen: Indem die Kosten 
zur Bereitstellung von Finanzdienstleistungen reduziert werden, könnte unserer 
Schätzung nach der Preis für Finanzdienstleistungen in den vier größten Ländern des 
Euroraums um 3-5 % reduziert werden, mit nachfolgenden Preisreduktionen für andere 
Sektoren, die Finanzdienstleistungen als Materialeinsatz verwenden. Insgesamt könnten 
diese vier Länder ihre internationale preisliche Wettbewerbsfähigkeit um 0,16 % 
verbessern. Es liegt nicht im Bereich dieser Studie, spezielle Reformen vorzuschlagen, 
wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass mehrere ernsthafte und glaubwürdige 
Vorschläge vorliegen, um MwSt (oder eine entsprechende Steuer) auf 
Finanzdienstleistungen zu erheben.  
 
Von den wichtigsten Bereichen, in denen die MwSt-Befreiung gilt, ist der vertretbarste 
die Obergrenze für die MwSt-Anmeldung für Kleinunternehmer. Trotz der Nachteile 
von Befreiungen sind hohe Grenzen für die Anmeldung vermutlich ihren Preis wert, um 
unverhältnismäßige administrative und Konformitätskosten für Kleinunternehmer zu 
verhindern. Denkbar wäre sicherlich auch die Anwendung vereinfachter Pauschalsätze 
für Kleinunternehmen, einige andere derzeit geltende Systeme für Kleinunternehmer 
scheinen jedoch weniger verlockend. Optionale Systeme laden Gewerbetreibende ein, 
die für sie beste Option zu wählen, indem sie ihre Verbindlichkeiten unter beiden 
Szenarien berechnen und so möglicherweise maximalen Einsatz (und damit 
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Konformitätskosten) des Gewerbetreibenden, der die Berechnungen erstellt, mit 
maximalem Ertragsverlust für die Regierung zu verbinden. Schrittweise Schwellwerte 
können das System leichter komplizieren als es zu vereinfachen. Ein derartiges System 
in Finnland scheint die Barrieren für Wachstum durch die MwSt-Anmeldung nicht 
bedeutend reduziert zu haben. 

Kosten für Verwaltung und Konformität (Kapitel 4) 

Der Nachweis der Kosten für die Regierung zur Verwaltung der MwSt ist beschränkt: 
Die einzigen Zahlen, die wir finden konnten, gelten für Großbritannien und liegen bei 
0,7 % des MwSt-Ertrags. In der Literatur ist man sich jedoch weitgehend einig, dass 
eine komplexere Gesetzgebung (beispielsweise viele Befreiungen, unterschiedliche 
Sätze und spezielle Steuerprogramme) die Kosten erhöht, ebenso wie schwerfällige 
Verfahrensanforderungen (z.B. häufigere Erträge). Viele kleine Kunden zu haben 
erhöht ebenfalls die Kosten, relativ betrachtet. Dies ist ein Grund dafür, dass hohe 
MwSt-Grenzwerte einen gute Idee sind (siehe oben).  
 
Die Kosten für Unternehmen zur Erfüllung der MwSt-Verpflichtungen wurden bereits 
ausgiebig studiert und dokumentiert. Die Konformitätskosten sind nach den meisten 
Studien erheblich, aber die Bandbreite an Schätzungen ist groß. Frühe Studien für 
Großbritannien, Australien und Neuseeland geben Konformitätskosten zwischen 2 % 
und 9 % der erfassten MwSt an; neuere Schätzungen reichen von niedrigen 0,3 % in 
einer Studie für Dänemark bis zu hohen 8 % oder sogar 25 % der kassierten MwSt, wie 
in Studien für Kroatien und Slowenien ersichtlich. Ein Problem beim Ziehen 
allgemeiner Schlussfolgerungen liegt darin, dass Teile dieser Unterschiede 
verschiedene Methodiken in den Studien widerspiegeln. Es liegen jedoch einige 
grenzübergreifende Studien vor, und diese zeigen, dass die Konformitätskosten 
erheblich variieren, wobei sie in den neueren EU-Mitgliedsstaaten besonders hoch sind. 
Die Einhaltung von Verbrauchssteuern (hauptsächlich MwSt) benötigt weniger Zeit – 
und ist vermutlich weniger kostenaufwändig – in Ländern, in denen: 
• Die MwSt von derselben Steuerbehörde verwaltet wird wie die Körperschaftssteuer 
• Online-Meldung und –Zahlung möglich ist 
• MwSt-Erträge weniger häufig erforderlich sind und weniger Informationen und 

begleitende Dokumentation benötigt werden 
• Änderungen an den Regelungen weniger häufig sind. 
 
Es herrscht ein starker Konsens in der Literatur darüber, dass viele der Kosten für die 
Erfüllung der MwSt feste Kosten sind (d.h. sie fallen unabhängig von der Höhe der 
Umsätze an) und Konformitätskosten belastender für kleine Unternehmen sind. Die 
Quantifizierung hierzu ist selten zu finden, aber eine Studie für Kroatien 
(zugegebenermaßen noch kein EU-Mitglied) hat herausgefunden, dass die 
Konformitätskosten 3,9 % des Umsatzes für nicht als AG eingetragene Unternehmen 
bei nur 1,5 % des Umsatzes für Unternehmen mit mehr als sechs Angestellten liegen.  
 
Die Konformitätskosten sind also besonders hoch für den grenzübergreifenden Handel, 
auch wenn einige der Meldeanforderungen für Geschäfte auch dann erforderlich wären, 
wenn es gar keine MwSt gäbe. Bis heute gibt es wenig überzeugende Quantifizierungen 
der Konformitätskosten für grenzübergreifende Geschäfte. Aber indirekte Schätzungen 
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der Auswirkungen auf den Handel werden später diskutiert (siehe Die Auswirkungen 
der MwSt und der MwSt-Konformitätskosten auf den Handel). 
 
Vorliegende Schätzungen geben keinen Hinweis darauf, dass die MwSt-
Konformitätskosten mit der Zeit fallen, noch sind die Auswirkungen der elektronischen 
Ablage oder anderer Initiativen schon in den Daten sichtbar. 

MwSt-Betrug und Hinterziehung (Kapitel 4) 

Die ‚MwSt-Lücke’, d.h. die Lücke zwischen tatsächlichen MwSt-Erträgen und dem, 
was bei voller Konformität möglich gewesen wäre, ist groß. Sie wird für 2006 auf 
durchschnittlich 12 % der Verpflichtungen geschätzt. Es sollte jedoch betont werden, 
dass nicht die gesamte MwSt-Lücke auf offensichtlichen Betrug zurückzuführen ist: so 
sind darin auch fehlende Zahlungen durch Fehler aufgrund von Unwissenheit, legitime 
Steuer-Umgehungsmaßnahmen oder Firmenpleiten enthalten. 
 
Die Literatur schlägt vor, die Höhe der Konformität mit einer Anzahl 
‚verhaltensbedingter’ oder ‚institutioneller’ Faktoren zu verknüpfen, die sich auf eine 
Steuer mit freiwilliger Einhaltung beziehen: Die Einhaltung ist höher, wenn die 
Öffentlichkeit größeres Vertrauen in die Institutionen hat, die Korruption niedriger ist 
und die Gerichte und rechtlichen Verfahren effizient arbeiten. Es gibt auch Nachweise 
dafür, dass die Konformitätsraten mit ‚politischen’ Faktoren verbunden sind, wobei es 
Hinweise darauf gibt, dass die Konformität höher ist, wenn es weniger MwSt-Sätze gibt 
und die MwSt-Sätze auch niedriger sind.  
 
Während die meisten Betrugsfälle im MwSt-Bereich im Inland erfolgen, sind mit dem 
grenzübergreifenden Handel spezielle Formen des Betrugs verbunden, vor allem 
„Karussellgeschäfte“ (MTIC). Dies entsteht aufgrund der Nichtbesteuerung von 
Exporten und dem Bruch in der ‚Verfolgungsspur’ der MwSt, der dann auftritt, wenn 
die besteuernde Rechtsprechung Transaktionen vor dem Import oder nach dem Export 
nicht nachprüfen kann. Mögliche Strategien zur Umgehung der Nichteinhaltung im 
grenzübergreifenden Kontext reichen von der verstärkten Kooperation  zwischen den 
Finanzbehörden bei der Umsetzung und Überprüfung von Verfahren zur verstärkten 
Nutzung der ‚umgekehrten Gebühren’ (bei denen der Käufer und nicht der Verkäufer 
verantwortlich für die Meldung der Steuerschuld ist) bis zu radikaleren Ansätzen wie 
das Abschaffen des Null-Prozent-Satzes auf Exporte und einem System wie ‚VIVAT’, 
bei dem ein einheitlicher Steuersatz für alle Transaktionen zwischen Unternehmen gilt. 
 
Es besteht eine natürliche Verbindung zwischen dem Bekämpfen der Nichteinhaltung 
auf der einen Seite und den Nachteilen und administrativen Kosten der Einhaltung 
andererseits: Regierungen übernehmen umständliche Berichterstellungsanforderungen 
und Umsetzungsaktivitäten in großem Rahmen, um die Einhaltung sicherzustellen. Wir 
sehen, dass Länder mit höheren Einhaltungskosten tatsächlich eine eher höhere 
Nichteinhaltung aufweisen. Dies spiegelt vermutlich die Tatsache wider, dass Länder 
mit großer MwSt-Lücke die Notwendigkeit sehen, strengere und beschwerlichere 
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen zu ergreifen. Wir glauben, dass hier eine detailliertere 
Untersuchung zur Funktionsweise bestimmter Betrugsbekämpfungsrichtlinien 
notwendig ist.  
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Das Ausmaß der Unterschiede bei den MwSt-Sätzen und der Verwaltung (Kapitel 
5) 

Das Ausmaß der Unterschiedlichkeit der MwSt-Politik und der Verfahren in den 
Mitgliederstaaten ist ein Kostentreiber in der Einhaltung und lässt sich durch 
Berechnung des ‚Ungleichheitsindex des MwSt-Systems’ charakterisieren. Dies ist eine 
Zusammenfassung von Indikatoren, die für einzelne EU-Länderpaare die bilateralen 
Unterschiede in verschiedenen Aspekten der nationalen MwSt-Systeme erfassen, so 
beispielsweise die Struktur des MwSt-Satzes, die Einführungsvorschriften und die 
Effizienz des MwSt-Systems. 
  
Eine wichtige Schlussfolgerung dieser Arbeit besteht darin, dass die Unterschiede in 
den geltenden MwSt-Sätzen für verschiedene Waren und Dienstleistungen eine relativ 
kleine Komponente der gesamten Unterschiede im MwSt-System der Mitgliederstaaten 
sind. Das ist einerseits eine Bestätigung: Die Grenzen, in welchem Maße die Sätze 
variieren können, die Teil der EU MwSt-Richtlinie sind, können  zu einem bestimmten 
Grad zur Harmonisierung und Vereinfachung führen. Aber der Marktdruck des 
grenzübergreifenden Einkaufs kann ebenfalls eine Beschränkung für die Abweichung 
der MwSt-Sätze in den verschiedenen Ländern sein.  
 
Jedoch liegen zahlreiche Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten bei den 
Verwaltungsverfahren im MwSt-Bereich vor: Derartige EU-internen Unterschiede 
können für Handelskosten sorgen, die die Entwicklung des internen Marktes stören und 
grenzübergreifenden Handel behindern. Von 30 verschiedenen administrativen und 
verfahrenstechnischen MwSt-Regeln im Index unterscheiden sich durchschnittlich 11 
zwischen den einzelnen EU15-Länderpaaren. Dagegen zeigen die Länder, die der EU 
bei der großen Erweiterung 2004 beigetreten sind, weniger administrative Unterschiede 
in ihren MwSt-Systemen als die EU15-Länder. Ein möglicher Grund ist, dass diese 
Länder Ihr MwSt-System von Grund auf neu einführen konnten und die Gelegenheit 
hatten, die bewährtesten Praktiken der EU15-Länder für sich zu übernehmen. Eine 
ähnliche Auswertung und Übernahme von bewährten Praktiken durch ältere EU-
Mitglieder würde zu einer beträchtlichen Vereinfachung der Vorschriften führen, die 
grenzübergreifenden Konformitätskosten reduzieren und vermutlich den 
innergemeinschaftlichen Handel fördern.  

Die Auswirkungen der MwSt und der MwSt-Konformitätskosten auf den Handel 
(Kapitel 6 und 7)  

Nationale Unterschiede in den MwSt-Systemen können den Handel am europäischen 
Binnenmarkt beeinträchtigen, indem die Kosten für grenzübergreifenden Handelsfluss  
im Vergleich zum Binnenhandel steigen, z. B. durch die Notwendigkeit, sich mit den 
landestypischen unterschiedlichen Verfahren vertraut machen und diese einhalten zu 
müssen. Derartige Kosten wirken sich relative schwerwiegend auf kleine und 
mittelgroße Unternehmen aus, die nur in kleinem Umfang handeln. So entstehen echte 
Markteintrittshindernisse und SME-feindliche Ausrichtungen am innereuropäischen 
Markt. Diese können die Entscheidungen von Firmen, ob sie exportieren oder lokale 
Tochtergesellschaften einrichten, auch verzerren oder komplizieren. Dies ist vermutlich 
ein besonderes Problem für Firmen, die komplexe Handelsnetzwerke für 
Zwischenprodukte einrichten möchten. Und schließlich haben die Unterschiede in den 
MwSt-Systemen Einfluss auf die Entscheidungen des Verbrauchers. Der 
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grenzübergreifende Einkauf und Fernabsatz bedeuten, dass Verbraucher von den 
niedrigeren MwSt-Sätzen anderer Länder profitieren können, speziell im Grenzgebiet. 
Und allgemein betrachtet beeinflussen Steuerbefreiungen und Variationen in den 
MwSt-Sätzen die Kaufentscheidung des Verbrauchers durch unterschiedliche 
Änderungen des relativen Preises in den verschiedenen Ländern.  
  
Auch wenn wir nicht in der Lage waren, in unserer quantitativen Analyse diese 
einzelnen Auswirkungen zu differenzieren, können wir dennoch untersuchen, wie 
Handelsflüsse in Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Ungleichheitsindex und 
den MwSt-Konformitätskosten stehen. Für andere Faktoren wie Nähe und gemeinsame 
Sprache haben wir herausgefunden, dass höhere Handelsvolumen verbunden sind mit 
folgenden Faktoren: 
• Ähnlichkeit in den administrativen Verfahren und den MwSt-Sätzen, die für 

bestimmte Waren und Dienstleistungen gelten 
• Das Zielland hat weniger MwSt-Vorschriften über die vom EU-Gesetz 

vorgegebenen hinaus 
• Das Zielland erhebt ansonsten höhere Konformitätskosten 
• Das Ursprungsland erhebt höhere Konformitätskosten. 
 
Wir finden nicht alle dieser Ergebnisse plausibel. Wir müssen daran denken, dass wir 
statistische Beziehungen untersuchen, die nicht notwendigerweise kausale Beziehungen 
beinhalten. Es kann sein, dass einige Eigenschaften, die nicht innerhalb unserer 
Kontrolle liegen, dabei helfen können, sowohl MwSt-Politik wie auch Handelsmuster 
unabhängig voneinander  zu bestimmen: z.B. dass bestimmte Länder sowohl eine 
bestimmte Politik einführen und auch Handel miteinander treiben möchten. 
 
Wenn wir einige der plausibleren Ergebnisse dieser Schätzung verwenden, können wir 
die Auswirkungen von Änderungen in der MwSt-Politik auf den Handel, das BIP und 
den Verbrauch simulieren, indem wir davon ausgehen, dass die beobachteten 
Beziehungen kausaler Natur sind. Wir haben Folgendes herausgefunden: 
• Das Entfernen aller MwSt-Verbindlichkeiten über die EU-Anforderungen hinaus 

würde den EU-Binnenhandel um 2,6 % erhöhen, das BIP um 0,2 % und den 
Verbrauch um 0,2 % 

• Eine Reduktion um 10 % in der Unterschiedlichkeit der allgemeinen MwSt-
Verbindlichkeiten würde den EU-Binnenhandel um 3,7 %, das BIP um 0,4 % und 
den Verbrauch um 0,3 % erhöhen 

• Eine Reduktion um 50 % in der Unterschiedlichkeit der Steuersätze für spezielle 
Waren und Dienstleistungen würde den EU-Binnenhandel um 9,8 %, das BIP um 
1,1 % und den Verbrauch um 0,7 % erhöhen 

• Der Wechsel zu identischen MwSt-Sätzen in den verschiedenen Ländern für 
spezielle, international gehandelte Dienstleistungen würde den EU-Binnenhandel 
um 6,5 %, das BIP um 0,7 % und den Verbrauch um 0,5 % erhöhen. 

 
Wir glauben, dass diese Faktoren leicht überschätzt werden, da Kausalität nur in eine 
Richtung vorausgesetzt wird (von der MwSt zu Handelsmustern). Um einen gewissen 
plausiblen Umfang der Effekte von MwSt-Konformitätskosten auf den Handel zu 
erreichen, berücksichtigen wir zwei weitere Simulationen, die nicht unter diesem 
Problem leiden und die Auswirkungen einer Abschaffung aller MwSt-
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Konformitätskosten unter illustrativen Größenannahmen zeigen. Diese Simulationen 
zeigen:  
• Wenn die mit dem EU-Binnenhandel verbundenen MwSt-Konformitätskosten 1 % 

der Umsätze einer Firma entsprächen, würde das Abschaffen dieser Kosten den 
EU-Binnenhandel um 4,3 %, das BIP um 0,4 % und den Verbrauch um 0,3 % 
erhöhen. 

• Wenn die MwSt-Konformitätskosten bei 3 % des Umsatzes lägen, würde die 
Abschaffung dieser Kosten den EU-Binnenhandel um 13,3 %, das BIP um 1,4 % 
und den Verbrauch um 1,0 % erhöhen.  

 
Es ist auch  möglich, den Einfluss der Konformitätskosten auf den die internationale 
preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu bewerten, indem man ein anderes Modell 
verwendet. Unsere Analyse ist begrenzt auf die vier größten EMU-Länder und hat 
herausgefunden, dass die komplette Abschaffung der Konformitätskosten den Preis für 
handelbare Güter um 0,9 % in Frankreich, 0,7 % in Deutschland, 1,3 % in Italien und 
1,7 % in Spanien reduzieren würde, auch wenn dieser Effekt sich langfristig mit der 
Anpassung der Wechselkurse reduzieren würde. 
 
Natürlich könnte die MwSt-Politik auch beträchtliche Auswirkungen auf 
Handelsmuster und die weiter gefasste Wirtschaft haben. Im Prinzip scheinen die 
Harmonisierung von Verfahren und das Beschränken von Unterschieden in den MwSt-
Sätzen, beziehungsweise allgemein das Reduzierung von Konformitätskosten, 
lohnenswerte Ziele zu sein.  

MwSt, externe Wettbewerbsfähigkeit und gesamtwirtschaftliche Leistung (Kapitel 
7 und 11)  

Das Verschieben von privaten Einkommens- oder Firmen-Ertragssteuern in Richtung 
einer stärkeren Nutzung von Verbrauchssteuern wie der MwSt kann die 
Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen. Da die übliche Einkommenssteuern den Anreiz 
zum Sparen und Investieren mindern und daher die Kapitalbildung in der Wirtschaft 
reduzieren, führt der Wechsel zur MwSt auch dann zu einem Anstieg der allgemeinen 
Produktivität und einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, wenn Preise und 
Wechselkurse angepasst wurden. Aber es gibt keinen guten Grund zu glauben, dass der 
Wechsel der Steuermischung zur MwSt die Wachstumsrage der Wirtschaft langfristig 
erhöhen würde.  
 
Kurzfristig jedoch, ehe sich die Preise vollständig anpassen konnten, kann die 
Verschiebung zwischen verschiedenen Steuergrundlagen weit reichendere und relativ 
unterschiedliche Auswirkungen auf den Handel und die wirtschaftliche Leistung haben. 
In diesem Bericht verwenden wir das internationale gesamtwirtschaftliche Modell von  
Prometeia, um die kurzfristigen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen auf eine 
Verschiebung von 1 % des BIP zur MwSt anstelle einer privaten Einkommenssteuer, 
einer Firmen-Ertragssteuer oder der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zu 
untersuchen. Wir haben herausgefunden, dass eine Verschiebung beträchtliche 
kurzfristige Auswirkungen nicht nur auf die EU-Handelsbedingungen und die 
Leistungsbilanz haben könnte, sondern auch auf das BIP, die Verbraucherpreise, die 
Beschäftigungsrate und den Haushaltssaldo des öffentlichen Sektors. Verschiebungen 
von der Einkommenssteuer und den Sozialversicherungsbeiträgen haben den größten 
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positiven Einfluss auf das BIP und die Beschäftigungsrate, während Verschiebungen 
von der Firmen-Ertragssteuer die öffentlichen Finanzen am stärksten verbessern. Wenn 
sich mit der Zeit jedoch Preise und Wechselkurse anpassen, würden wir immer noch 
erwarten, dass die Vorhersagen dieser Theorie – im Wesentlichen dass eine stärkere 
Nutzung der MwSt Investitionen fördern und die Ausgaben leicht erhöhen würden, aber 
keinen direkten Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit haben – haltbar sind. 
 
Bestehende Simulationen, die auf einem Modell des ‚allgemeinen Gleichgewichts’ 
basiere, einschließlich der Studien, die mit dem QUEST-Modell für die Europäische 
Kommission durchgeführt werden, unterstützen diese theoretischen Prognosen. 
Länderübergreifende Studien bieten auch Beweise dafür, dass ein größeres Vertrauen in 
die MwSt die Höhe des BIP steigert. Die Ergebnisse des allgemeinen 
Gleichgewichtsmodells reagieren sensibel auf die speziellen getroffenen Annahmen 
(z.B. wie Gehälter bestimmt werden). In unserer eigenen Analyse sind wir in der Lage, 
die Erkenntnisse der länderübergreifenden Studien zu kopieren, aber es gibt gute 
Gründe zu glauben, dass diese Schätzungen voreingenommen sind. Durch die 
Verwendung von solideren Methodiken erkennen nicht den Effekt eines stärkeren 
Vertrauens in die MwSt auf der Ebene des BIP, dies kann aber damit zu tun haben, dass 
unsere Modelle zu anspruchsvoll für die begrenzt verfügbaren Daten sind. Wir können 
also keine klaren Beweise dafür finden, dass eine Verschiebung der Steuermischung in 
Richtung der MwSt das BIP erhöht, noch können wir dies ausschließen. Der Einfluss 
der MwSt auf die Arbeitslosenrate ist ebenfalls unklar, und wir finden keinen Beweis 
für einen Einfluss auf den Gesamtverbrauch.  
 
Was die gesamten Steuererträge betrifft, finden wir in Einklang mit ähnlichen Studien 
keinen soliden Beweis dafür, dass eine Übernahme der MwSt mit einem Anstieg der 
Gesamtsteuererträge verbunden ist. Wir finden ebenfalls keinen soliden Nachweis 
dafür, dass die verstärkte Nutzung der MwSt zu einem Anstieg der Gesamtsteuererträge 
führt. Und wir schätzen abschließend, dass 1 Prozentpunkt des Standard-
Mehrwertsteuersatzes üblicherweise mit einem Anstieg von nur 0,4 Prozentpunkten der 
MwSt-Summe verbunden ist, die aktuell als Teil des Verbrauchs erfasst wird. Dies soll 
an die Bedeutung von reduzierten Steuersätzen, Befreiungen und der Nichteinhaltung 
erinnern. Aber darüber hinaus deutet dies darauf hin, da 0,4 eher unterhalb des 
durchschnittlichen MwSt-Ertragsverhältnisses in der EU liegt, dass Erhöhungen der 
Standard-Mehrwertsteuersätze häufig von einem Sinken des MwSt-Ertragsverhältnisses 
begleitet wird. 

Wie beeinflusst die MwSt die Preise? (Kapitel 8) 

Die wirtschaftliche Theorie prognostiziert, dass eine Anzahl an Faktoren das Maß 
beeinflussen wird, mit dem ein Unternehmen die MwSt auf die Verbraucherpreise 
überträgt, so beispielsweise die Wettbewerbsfähigkeit der Märkte und die Reaktion von 
Angebot und Nachfrage auf die Preise. Die Weitergabe von MwSt-Änderungen für 
bestimmte Waren ist vermutlich geringer als bei einer weit reichenden MwSt-
Änderung, da eine Änderung, die nur für eine eng gefasste Kategorie von Waren gilt, 
weitere Ersatzmöglichkeiten für weitere Waren eröffnet. 
 
All dies bedeutet, dass es möglich sein sollte, eine größere Bandbreite an 
Preisreaktionen auf Änderungen des MwSt-Satzes zu beobachten. Bestehende 
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empirische Arbeiten und neue Fallstudien, die in diesem Bericht enthalten sind, 
bekräftigen dies und finden Unterstützung für die Prognosen dieser Theorie. 
Schätzungen zur Weitergabe variieren erheblich (von 0 % bis 163 %), wie erwartet. Die 
Weitergabe ist an wettbewerbsfähigeren Märkten und für weit reichendere MwSt-
Änderungen näher an 100 %. Das langfristige Ausmaß an Weitergaben scheint recht 
schnell erreicht zu sein: nach den ersten Monaten gibt es kaum Anzeichen dafür, dass 
sich die Preise weiter anpassen, und in einigen Fällen passen sich die Preise bereits an, 
bevor die Reform umgesetzt ist. Es gibt Beweise dafür, dass kurzfristige Weitergaben 
bei Steuererhöhungen höher sind als bei Steuersenkungen. 

MwSt-Sätze und –Struktur (Kapitel 9 und 10) 

Reduzierte MwSt-Sätze und  in bestimmten Ländern Null-Steuersätze sind weit 
verbreitete Funktionen des europäischen MwSt-Systems, auch wenn der Umfang, 
indem sie genutzt werden, in den verschiedenen Ländern erheblich variieren. Die 
Hauptmotive zur Verwendung reduzierter (und Null-)Steuersätze ist die Unterstützung 
ärmerer Haushalte und Fördern von Verhaltensänderungen in eine gewünschte 
Richtung. In beiden Fällen haben wir erkannt, dass die Differenzierung der MwSt-Sätze 
dabei helfen kann, diese Ziele zu erreichen, aber sie ist normalerweise ein ineffizientes 
Mittel. 
 
Während die Differenzierung des MwSt-Satzes progressiv sein kann, können andere 
Steuern und Übertragungen die Reichen und Armen direkter ansprechen und so eine 
bessere Umverteilung bei niedrigeren Kosten erreichen. Daher ist der Fall reduzierter 
(und Null-)MwSt-Sätze auf Artikel wie Lebensmittel und Binnenenergie zu 
Umverteilungszwecken schwach. Dementsprechend bedeuten die speziellen 
Eigenschaften der MwSt, dass sie selten gezielt die Nutzung ‚sozial günstiger’ Waren 
und Dienstleistungen fördern kann. Reduzierte MwSt-Sätze können nur die Käufe der 
Endverbraucher anregen, wenn auch die geschäftliche Nutzung der betroffenen Waren 
ebenso günstig sein kann (wie beispielsweise die Verwendung von umweltfreundlichen 
Produkten). Die angebotene Unterstützung ist proportional zum Preis, wenn auch der 
Nutzen des Verbrauchs bei teureren Varianten der betroffenen Waren nicht größer ist. 
Spezielle Subventionen können zielgerichteter sein.  
 
Wir halten reduzierte MwSt-Sätze für ‚arbeitsintensive Dienstleistungen’ 
gerechtfertigter. Viele dieser Dienstleistungen sind Subventionen für die private 
‘Do-it-yourself’ Eigenleistung. Die Besteuerung allgemein erzeugt Verzerrungen, 
die Haushalte dazu bringen, sich stärker auf diese Eigenleistungen zu verlassen und 
weniger von der Marktwirtschaft zu kaufen bzw für diese zu arbeiten. Reduzierte 
MwSt-Sätze dazu genutzt werden, diese Verzerrungen zu kompensieren und könne 
daher die Produktivität und die formale wirtschaftliche Leistung fördern. Die können 
auch den Anreiz zum Hinterziehen der MwSt  (indem die Gewinne daraus reduziert 
werden) für Aktivitäten reduzieren, die allgemein als besonders verantwortlich für eine 
Steuerumgehung gelten (z.B. einen Maler oder Klempner bar und ohne Rechnung 
bezahlen), auch wenn die gleichzeitige Hinterziehung der Einkommenssteuer ein 
entscheidenderer Faktor sein mag.  
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Verschiedene MwSt-Sätze für verschiedene Produkte zu haben trägt zur Komplexität 
des Systems bei. Firmen werden mit zusätzlichen Konformitätskosten konfrontiert (und 
Regierungen mit  zusätzlichen Verwaltungskosten) um sicherzustellen, dass Produkte 
korrekt kategorisiert werden. Spezielle Probleme treten im Grenzbereich zwischen den 
Produkte auf, wo Ungewissheit und Gerichtsverfahren häufige Ergebnisse sind. Mehr 
Leistungen durch Null- und reduzierte Steuersätze bedeuten eine größere Chance, dass 
eine abzugsfähige Vorsteuer auf Firmen-Materialeinsätze die auf die Umsätze fälle 
MwSt übersteigen, mit den entsprechenden Erstattungen für einen bekanntermaßen 
schwierigen Verwaltungsbereich. Und eine größere Steuersatz-Differenzierung 
innerhalb der Länder bedeutet auch eine größere Ungleichheit zwischen den Ländern, 
mit Folgen auf die Verzerrung von Handelsmustern der bereits besprochenen Art. 
 
Darüber hinaus verzerren reduzierte MwSt-Sätze die Ausgabemuster von Haushalten 
und tendieren dazu, Fürsorge zu reduzieren. Wir schätzen die Auswirkung von 
reduzierten und Null-Steuersätzen auf die Fürsorge für Belgien, Deutschland und 
Großbritannien und lassen dabei das Problem der Wirkung der MwSt auf Arbeit und 
Eigenleistung beiseite. Wir stellen fest, dass das Abschaffen aller Null- und reduzierten 
Steuersätze und unter Verwendung des Ertrags zur Reduzierung des Gesamtsteuersatzes 
dieses an sich regressiv sein würde. Die Tatsache, dass Verbrauchsentscheidungen 
weniger verzerrt würden, bedeutet, dass Regierungen im Prinzip die Gewinne der 
Gewinne an die Verlierer umverteilen könnten und immer noch Erträge übrig behielten: 
Dies ist eine Maßnahme des Wirtschaftlichkeitsverlusts, die mit einer Differenzierung 
des MwSt-Satzes verbunden ist. Wir schätzen diesen Überschuss an Ertrag – den 
Wohlfahrtsgewinn – auf 0,17 Mrd Euro (oder 0,74 Euro pro Woche pro Haushalt) in 
Belgien, 5,8 Mrd. Euro (oder 3,10 Euro pro Woche pro Haushalt) in Deutschland und 
1,3 Mrd. Euro (oder 1,07 Euro pro Woche pro Haushalt) in Großbritannien. Auch wenn 
die Modellierung nicht solide genug ist, um den übermäßigen Fokus auf diese exakten 
Zahlen zu rechtfertigen, zeigen die Ergebnisse, dass reduzierte MwSt-Sätze zusammen 
genommen den Wohlfahrtswert insgesamt reduzieren. Es gibt bessere und weniger 
schädigende Methoden der Umverteilung und um die Nutzung sozial wünschenswerter 
Waren und Dienstleistungen zu fördern, auch wenn reduzierte Steuersätze für 
arbeitsintensive Dienstleistungen und andere, die Arbeit fördern können (z.B. für die 
Kinderbetreuung) trotz ihrer Kosten gerechtfertigt erscheinen. 

Abschließende Gedanken  

Diese Zusammenfassung stellt die Haupterkenntnisse und Bewertungen einer wichtigen 
Beurteilung des bestehenden EU MwSt-Systems vor. Sie werden beim Lesen 
möglicherweise erstaunt sein über die Anzahl der Fehler und Probleme, die wir darin 
aufzeigen. Sie werden beim Lesen möglicherweise erstaunt sein über die Anzahl der 
Fehler und Probleme, die wir darin aufzeigen. Nahezu alle Steuern bedeuten Probleme, 
verzerren das Verhalten von Firmen und Verbrauchern in gewissem Maße und 
beinhalten kostspielige Konformitätskosten. Die Idee einer Verbrauchssteuer, die dem 
EU MwSt-System zugrunde liegt und in dieses eingebettet ist, ist eine gute Idee: eine 
derartige Steuer ist effizient und verhindert die Verzerrung von 
Geschäftsentscheidungen und Entscheidungen des Binnenmarktes. Das bestehende 
System hat jedoch beträchtliche Defizite. Befreiungen, eine Verbreitung der reduzierten 
Steuersätze und eine erhebliche Variation in den Vorschriften und Verfahren in den 
einzelnen Ländern erhöhen die Konformitätskosten für Unternehmen, verzerren den 
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Handel und Verbraucherentscheidungen und reduzieren Produktivität sowie BIP. Die 
Beurteilung, wie diese Probleme anzugehen sind und wie die effizienteste und 
kostengünstigste Lösung gefunden werden kann, liegt nicht im Rahmen dieser 
rückwirkenden Bewertung.  Aber unserer Ansicht nach gibt es beträchtlichen Spielraum 
für eine positive Entwicklung der Politik, und wir hoffen, dass diese Studie durch 
Aufzeigen der Hauptprobleme des bestehenden Systems bei diesem Prozess helfen 
kann.  

 


